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1. Anlass

Am 18. April 2016 ist das Vergaberechtsmoder
nisierungsgesetz in Kraft getreten, das Änderun
gen an verschiedenen Vorschriften des Hambur
gischen Vergabegesetzes (HmbVgG) erforderlich 
macht. Änderungsbedarf ergibt sich zudem aus 
dem Umstand, dass der Bund nach Abstimmung 
mit den Ländern eine Unterschwellenvergabeord
nung erarbeitet hat, die Vergaben von Lieferungen 
und Leistungen unterhalb der EUSchwellenwerte 
regeln und die Vergabe und Vertragsordnung für 
Leistungen – Teil A (VOL/A) ablösen soll. Die bun
deseinheitliche Unterschwellenvergabeordnung 
kann für Hamburg aber erst Rechtswirkung erlan
gen, wenn das Hamburgische Vergabegesetz ent
sprechend angepasst wird. 

Zudem war die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes zum Thema Mindestlohn zu berück
sichtigen, nach der sich der vergaberechtliche 
Mindestlohn grundsätzlich nicht auf Arbeitnehmer 
eines Nachunternehmers mit Sitz in einem ande
ren Mitgliedstaat erstrecken darf, was Änderungen 
in § 3 HmbVgG erforderlich macht. Im Übrigen 
werden die Regelungen zum Mindestlohn ange
passt, die entsprechenden Vorgaben aber materi
ell nicht geändert, weil die Bieter wie bisher zur 
Abgabe der Tariftreue und Mindestlohnerklärung 
verpflichtet sind. 

Darüber hinaus sollen Formulierung in das Ham
burgische Vergabegesetz aufgenommen werden, 
wonach bei besonderen Warengruppen vorrangig 
fair gehandelte Produkte zu beschaffen sind, so
fern hierfür ein entsprechender Markt vorhanden 
ist und dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

Nachdem also bereits 2009 die Verankerung der 
Kernarbeitsnormen der ILO als zwingende soziale 
Mindestkriterien erfolgte und 2013 die Mindest
lohnregelungen ergänzt wurden, wird nun das 
FairTradeLeitmotiv auf die öffentliche Beschaf
fung in Hamburg ausgedehnt. Die vorgesehene 
Regelung verpflichtet die öffentlichen Auftragg
eber, fair gehandelten Produkten den Vorzug zu 
geben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

Daneben sind weitere Änderungsbedarfe identifi
ziert sowie einige redaktionelle Änderungen und 
Klarstellungen vorgenommen worden, die im Ge
setzentwurf im Einzelnen erläutert werden sowie 
zur besseren Lesbarkeit in der Anlage 1 synop
tisch dargestellt werden. 

2. Petitum 

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle das 
beigefügte Gesetz beschließen.
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Art ikel  1
Änderung des Hamburgischen Vergabegesetzes

Das Hamburgische Vergabegesetz vom 13. Fe bruar 
2006 (HmbGVBl. S. 57), zuletzt geändert am 15. Dezem
 ber 2015 (HmbGVBl. S. 361), wird wie folgt geändert:
1.  § 1 wird wie folgt geändert:
1.1  In Absatz 1 wird die Bezeichnung „§ 99“ durch 

die Bezeichnung „§ 103“ und die Textstelle 
„un  abhängig von den Schwellenwerten gemäß 
§ 100“ durch die Textstelle „ungeachtet des 
Erreichens der Schwellenwerte gemäß § 106“ 
ersetzt.

1.2  Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit 
Auftraggebern anderer Länder vergeben wer
den, ist mit diesen zwecks Einhaltung der Be
stimmungen dieses Gesetzes eine Einigung 
anzustreben. Kommt diese nicht zustande, kann 
von den Bestimmungen abgewichen werden.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:
2.1  In Absatz 1 werden die Wörter „sonstigen“ und 

„zusätzlich“ sowie die Textstelle „(Auftragge
ber)“ gestrichen.

2.2  Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Bei juristischen Personen des privaten 
Rechts, an denen die Freie und Hansestadt 
Hamburg unmittelbar oder mittelbar mit Mehr
heit beteiligt ist oder auf die sie in sonstiger 
Weise direkt oder indirekt bestimmenden Ein
fluss nehmen kann, haben die zuständigen 
Behörden darauf hinzuwirken, dass unterhalb 
der Schwellenwerte nach § 106 GWB die ver
gaberechtlichen Bestimmungen nach Maß
gabe von § 2 a sowie die übrigen Bestimmun
gen dieses Gesetzes angewendet werden.“

2.3  Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts im Sinne des § 99 Nummer 2 GWB, die 
mit mindestens 80 vom Hundert ihres Umsat
zes im entwickelten Wettbewerb zu anderen 
Unternehmen stehen, soweit sie Aufträge in 
diesem Bereich vergeben.“

3.  § 2 a wird wie folgt geändert:
3.1  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Anwendung vergaberechtlicher Bestimmun
gen auf Vergaben unterhalb der EUSchwel
lenwerte“.

3.2  Absatz 1 wird wie folgt geändert:
3.2.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge unter
halb der Schwellenwerte gemäß § 106 GWB ist

1.  für Liefer und Dienstleistungen die Verfah
rensordnung für die Vergabe öffentlicher 
Liefer und Dienstleistungsaufträge unter
halb der EUSchwellenwerte (Unterschwel
lenvergabeordnung – UVgO) in der Fas
sung vom 2. Februar 2017 (BAnz. AT 
07.02.2017 B1, 08.02.2017 B1) in der je
weils geltenden Fassung und

2.  für Bauleistungen Abschnitt 1 der Vergabe 
und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) vom 7. Januar 2016 (BAnz. AT 
19.01.2016 B3, 01.04.2016 B1) der jeweils 
geltenden Fassung

anzuwenden.

3.2.2  Hinter Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Nur oberhalb der von der für Grundsatzange
legenheiten des Vergaberechts zuständigen 
Behörde jeweils festgelegten Wertgrenze sind 
§ 38 Absätze 2 bis 5 und § 39 Satz 1 UVgO auf 
Beschränkte Ausschreibungen und Verhand
lungsvergaben sowie § 39 Sätze 2 und 3 und 
§ 40 UVgO auf Verhandlungsvergaben anzu
wenden.“

3.2.3  Der neue Satz 3 wird wie folgt geändert:
a)  Die Bezeichnung „§ 98“ wird durch die Be

zeichnung „§ 99“ und die Bezeichnung 
„§ 100“ wird durch die Bezeichnung „§ 106“ 
ersetzt.

b)  Die Textstelle „vom 23. September 2009 
(BGBl. I S. 3110)“ wird durch die Textstelle 
„vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 657)“ 
ersetzt.

3.3  Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt:
„(2) Bei der Vergabe von Konzessionen ist nur 
§ 3 Absätze 1 bis 4 anzuwenden.“

3.4  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und er
hält folgende Fassung:
„(3) Die für Grundsatzangelegenheiten des 
Vergaberechts zuständige Behörde kann in 
einer Verwaltungsvorschrift gemäß § 12 Gren
zen für Auftragswerte festlegen, unterhalb 
derer in Einschränkung zu Absatz 1 Auftrag
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geber nach § 2 Beschränkte Ausschreibun
gen, Verhandlungsvergaben und Freihändige 
Vergaben durchführen können. Das Vergabe
verfahren richtet sich in diesen Fällen im Übri
gen nach den vergaberechtlichen Regelungen 
nach Absatz 1.“

4.  § 3 wird wie folgt geändert:
4.1  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
4.1.1 Das Wort „Für“ wird durch die Wörter „Öffent

liche Aufträge über“ ersetzt.
4.1.2 Die Wörter „öffentliche Aufträge“ werden ge

strichen.
4.1.3 Hinter dem Wort „schriftlich“ wird die Text

stelle „, per Telefax oder in Textform mithilfe 
elektronischer Mittel“ eingefügt.

4.2  Absatz 2 wird wie folgt geändert:
4.2.1  Hinter dem Wort „Auftraggeber“ werden die 

Wörter „nach Festlegung durch diesen“ einge
fügt.

4.2.2  Hinter dem Wort „schriftlich“ wird die Textstelle 
„, per Telefax oder in Textform mithilfe elektro
nischer Mittel“ eingefügt.

4.2.3  Hinter dem Wort „zahlen“ wird die Textstelle  
„, soweit die Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird“ 
eingefügt.

4.3  Absatz 3 wird wie folgt geändert:
4.3.1  Hinter dem Wort „Angebotsabgabe“ werden 

die Wörter „nach Festlegung durch diesen“ 
eingefügt.

4.3.2  Hinter dem Wort „schriftlich“ wird die Textstelle 
„, per Telefax oder in Textform mithilfe elektro
nischer Mittel“ eingefügt.

4.4  Absatz 4 wird aufgehoben.
4.5  Absatz 5 wird Absatz 4 und die Textstelle „bis 

4“ wird durch die Textstelle „und 3“ ersetzt.
4.6  Absatz 6 wird aufgehoben.
4.7  Absatz 7 wird Absatz 5 und erhält folgende 

Fassung:
„(5) Auf die Absätze 1 bis 4 findet § 2 Absatz 3 
keine Anwendung.“

5.  § 3 a wird wie folgt geändert:
5.1  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Sozialverträgliche Beschaffung“.

5.2  Absatz 2 wird wie folgt geändert:
5.2.1  In Satz 1 wird die Textstelle „in den Fällen 

nach Absatz 3“ gestrichen.
5.2.2  In Satz 2 wird hinter dem Wort „Nachweise“ 

die Textstelle „, Zertifizierungen“ eingefügt.

5.3  Absatz 3 wird wie folgt geändert:
5.3.1  In Satz 1 werden die Wörter „und die von der 

für Grundsatzangelegenheiten des Vergabe
rechts zuständigen Behörde in einer entspre
chenden Liste aufgeführt werden“ gestrichen.

5.3.2  Satz 2 wird gestrichen.
5.4  Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Bei Aufträgen über Lieferleistungen sollen 
vorrangig Produkte beschafft werden, die fair 
gehandelt wurden, sofern hierfür ein entspre
chender Markt vorhanden und dies wirtschaft
lich vertretbar ist. Nachweise zum fairen Han
del können insbesondere durch ein entspre
chendes Gütezeichen erbracht werden.“

6.  § 3 b wird wie folgt geändert:
6.1  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Umweltverträgliche Beschaffung von Liefer 
und Dienstleistungen“.

6.2  In Absatz 1 wird das Wort „Auftraggeber“ 
durch die Textstelle „Die Auftraggeber nach 
§ 2“ ersetzt.

6.3  In Absatz 2 wird hinter dem Wort „Energiever
brauch“ die Textstelle „, die zugesagte Repa
raturfähigkeit“ eingefügt.

6.4  In Absatz 3 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt und die Textstelle „gegebe
nenfalls durch die Zusammenfassung gleich
artiger Bedarfe in Rahmenvereinbarungen.“ 
angefügt.

6.5  In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Umweltzei
chen“ durch das Wort „Umweltgütezeichen“ 
ersetzt.

6.6  In Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 wird das Wort 
„Gütezeichen“ durch das Wort „Umweltgüte
zeichen“ ersetzt und hinter dem Wort „Infor
mationen“ die Wörter „von unabhängigen Drit
ten“ eingefügt.

6.7  Absatz 6 wird wie folgt geändert:
6.7.1  Satz 2 erhält folgende Fassung:

„§ 49 Absatz 2 der Vergabeverordnung (VgV) 
vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624) in der je
weils geltenden Fassung ist entsprechend an
zuwenden.“

6.7.2  Satz 3 wird gestrichen.
6.8  In Absatz 8 wird hinter dem Wort „Auftragge

ber“ die Textstelle „nach § 2“ eingefügt.
7.  § 4 wird wie folgt geändert:
7.1  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Auftraggeber nach § 2 sind verpflich
tet, kleine und mittlere Unternehmen bei Be
schränkten Ausschreibungen und Verhand
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lungsvergaben und Freihändigen Vergaben in 
angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe 
aufzufordern.“

7.2  In Absatz 3 wird das Wort „Grundsatzfragen“ 
durch das Wort „Grundsatzangelegenheiten“ 
ersetzt.

8.  § 5 erhält folgende Fassung:
„§ 5

Nachunternehmereinsatz

(1) Der Auftragnehmer darf Bauleistungen nur 
auf Nachunternehmer übertragen, wenn der 
Auftraggeber im Einzelfall schriftlich zuge
stimmt hat. Die Bieter sind verpflichtet, schon 
bei Abgabe ihres Angebots anzugeben, wel
che Leistungen an Nachunternehmer weiter 
vergeben werden sollen.

(2) Eine nachträgliche Einschaltung oder ein 
Wechsel eines Nachunternehmers bedarf bei 
Bauleistungen ebenfalls der Zustimmung des 
Auftraggebers. Die Zustimmung zum Wechsel 
eines Nachunternehmers darf nur wegen man
gelnder Fachkunde, Leistungsfähigkeit oder 
eines Ausschlusses gemäß §§ 123, 124 GWB 
des Nachunternehmers sowie wegen Nicht
erfüllung der Nachweispflicht gemäß § 7 Ab
satz 2 versagt werden.

(3) Bei Liefer und Dienstleistungen sind § 36 
VgV und § 26 UVgO anzuwenden.

(4) Auftragnehmer sind für den Fall der Weiter
gabe von Leistungen an Nachunternehmer 
vertraglich zu verpflichten,

1.  bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen 
als Nachunternehmer zu beteiligen, soweit 
dies mit der vertragsmäßigen Ausführung 
des Auftrages vereinbar ist,

2.  Nachunternehmer davon in Kenntnis zu 
setzen, dass es sich um einen öffentlichen 
Auftrag handelt,

3.  bei der Weitervergabe von Bauleistungen 
an Nachunternehmer die Allgemeinen Ver
tragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen der Vergabe und Vertrags
ordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B), 
bei der Weitergabe von Dienstleistungen 
die Allgemeinen Vertragsbedingungen der 
Vergabe und Vertragsordnung für Leistun
gen, Teil B (VOL/B), zum Vertragsbestand
teil zu machen,

4.  den Nachunternehmern die für den Auf
tragnehmer geltenden Pflichten der Ab
sätze 1 und 2 sowie der §§ 3, 3 a und 10 
aufzuerlegen und die Beachtung dieser 

Pflichten durch die Nachunternehmer zu 
kontrollieren und

5.  den Nachunternehmern keine, insbeson
dere hinsichtlich der Zahlungsweise, un
günstigeren Bedingungen aufzuerlegen, 
als zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber nach § 2 vereinbart sind.“

9.  § 6 wird wie folgt geändert:
9.1  In Satz 1 wird hinter dem Wort „Auftraggeber“ 

die Textstelle „nach § 2“ eingefügt.
9.2  In Satz 3 wird hinter dem Wort „Auftraggeber“ 

die Textstelle „nach § 2“ eingefügt.
10.  § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
10.1  In Nummer 2 wird die Textstelle „und 3 a“ 

durch die Textstelle „, 3 a, 3 b, 5 und 10“ er
setzt.

10.2  In Nummer 3 werden hinter dem Wort „sons
tige“ die Wörter „auf Grundlage dieses Geset
zes“ eingefügt.

11.  §§ 8 und 9 werden aufgehoben.
12.  § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10
Kontrollen

Der Auftraggeber nach § 2 ist berechtigt, Kon
trollen durchzuführen, um die Einhaltung der 
dem Auftragnehmer auf Grund dieses Geset
zes auferlegten Verpflichtungen zu überprü
fen. Zu diesem Zweck müssen der Auftrag
nehmer und der Nachunternehmer folgende 
Unterlagen über die eingesetzten Beschäftig
ten bereithalten:

1.  Entgeltabrechnungen der Auftragnehmer 
und der Nachunternehmer,

2.  Unterlagen über die Abführung von Steu
ern und Beiträgen gemäß § 7 Absatz 1,

3.  die zwischen Auftragnehmer und Nachun
ternehmer abgeschlossenen Verträge.

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten 
auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzu
weisen.“

13.  § 11 wird wie folgt geändert:
13.1  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
13.1.1 Die Textstelle „Absatz 2“ wird gestrichen.
13.1.2 Hinter dem Wort „Auftraggeber“ wird die Text

stelle „nach § 2“ eingefügt.
13.1.3 Hinter den Wörtern „Vertragsstrafe in Höhe 

von“ werden die Wörter „bis zu“ eingefügt.
13.1.4 Das Wort „Auftragssumme“ wird durch das 

Wort „Abrechnungssumme“ ersetzt.
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13.2  Absatz 2 wird wie folgt geändert:
13.2.1 Hinter dem Wort „Auftraggeber“ wird jeweils 

die Textstelle „nach § 2“ eingefügt.
13.2.2  Die Textstelle „Absatz 2“ wird gestrichen.
14.  § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12
Erlass von Verwaltungsvorschriften

Die für Grundsatzangelegenheiten des Verga
berechts zuständige Behörde kann Verwal
tungsvorschriften erlassen

1.  zur Anwendung des Vergaberechts insbe
sondere zu den Einzelheiten der Verfahren 
und der Grenzen für Auftragswerte gemäß 
§ 2 a Absatz 3,

2.  zur Ausgestaltung der Vertragsbedingun
gen bei der Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen,

3.  zur Festlegung der Warengruppen, in 
denen eine Gewinnung oder Herstellung 
unter Missachtung der ILOKernarbeitsnor
men gemäß § 3 a Absatz 3 im Einzelfall in 

Betracht kommt; unbeschadet der Erbrin
gung anderer, gleichwertiger Nachweise, 
kann die zuständige Behörde zusätzlich an
erkannte unabhängige Nachweise oder 
Zertifizierungen für eine Herstellung unter 
bestmöglicher Beachtung der ILOKernar
beitsnormen benennen, bei deren Vorlage 
die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 a 
Absatz 1 vermutet wird,

4. hinsichtlich zusätzlicher Anforderungen für 
den Nachunternehmereinsatz gemäß § 5.“

Art ikel  2

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des dritten 
auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.

(2) Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnen haben, einschließlich der sich an 
diese anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie 
zu diesem Zeitpunkt anhängige Nachprüfungsverfah
ren werden nach dem Recht zu Ende geführt, das im 
Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt.

Begründung

A.
Allgemeines

Am 16. April 2016 ist das Vergaberechtsmoderni
sierungsgesetz in Kraft getreten, mit dem umfangrei
che Veränderungen des vierten Teils des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Ver
gabeverordnung (VgV) und weiterer vergaberechtli
cher Rechtsvorschriften verbunden waren. Die sich 
daraus ergebenden Rechtsänderungen machen Än
derungen an verschiedenen Vorschriften des Ham
burgischen Vergabegesetzes (HmbVgG) erforderlich.

Zentrale Punkte des Änderungsgesetzes sind:
–  Verpflichtung zur Anwendung der Unterschwellen

vergabeordnung (UVgO), einem zwischen Bund 
und Ländern abgestimmten Regelungswerk, das 
die noch geltenden Vorgaben der VOL/A (1. Ab
schnitt) für Vergabeverfahren unterhalb der EU
Schwellenwerte ersetzen wird.

–  Anpassung des § 3 HmbVgG an die Rechtspre
chung des EuGH zum Mindestlohn bei Einsatz von 
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat.

–  Verzicht auf Detailangaben in der Tariftreueerklä
rung (§ 3 Absatz 4 HmbVgG) als Maßnahme des 
Bürokratieabbaus.

–  Verpflichtung zur vorrangigen Beschaffung fair ge
handelter Produkte in besonderen Warengruppen 
(§ 3 a Absatz 4 HmbVgG).
Weitere Änderungsbedarfe ergaben sich aus den 

bekannt gewordenen Bedürfnissen der Praxis; zudem 
wurden einige redaktionelle Änderungen, Klarstellun
gen und Straffungen vorgenommen.

B.
Einzelbegründung

Zu § 1 (Sachlicher Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Ohne inhaltliche Änderung wird die Vorschrift an 
die im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) neu benannte ParagraphenZählung ange
passt.

Die Formulierung „ungeachtet des Erreichens der 
Schwellenwerte“ bringt ohne inhaltliche Veränderung 
klarer zum Ausdruck, dass § 103 GWB unterhalb wie 
oberhalb der EUSchwellenwerte anzuwenden ist.

Zu Absatz 2

Die Ausnahmeregelung für freiberufliche Tätigkei
ten wird aufgehoben. Auch im GWB und der Vergabe
verordnung (VgV) werden freiberufliche Tätigkeiten 
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bis auf wenige Ausnahmen vergaberechtlich wie an
dere Dienstleistungen behandelt (vgl. aber auch die 
Ausführungen zu § 2 a Absatz 1.).

Die Aufhebung dieser Vorschrift hat zur Folge, 
dass nunmehr auch § 3 (Tariftreueerklärung und Min
destlohn) auf die freiberuflichen Leistungen Anwen
dung findet, wenn Freiberufler zur Erbringung der 
Leistung Angestellte einsetzen.

Die neue Formulierung des Absatzes 2 schafft 
Klarheit hinsichtlich des anzuwendenden Rechts für 
den Fall, dass mehrere Länder Aufträge in Koopera
tion vergeben. Diese ebenso in § 2 Absatz 5 Nieder
sächsisches Tariftreue und Vergabegesetz sowie § 2 
Absatz 6 Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein
Westfalen zu findende Regelung gibt dem Auftragge
ber auf der einen Seite auf, mit den anderen Ländern 
eine Einigung hinsichtlich der Geltung der Inhalte die
ses Gesetzes anzustreben, ermöglicht ihm aber auch 
eine Abweichung, sollte eine Einigung nicht möglich 
sein.

Zu § 2 (Persönlicher Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Der Auftraggeberbegriff wird an § 98 GWB ange
passt; im Übrigen redaktionelle Straffung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 wurde in Anlehnung an den Wortlaut des 
§ 65 Absatz 3 LHO neu formuliert. Die Regelung über
nimmt bewusst die zwingende Formulierung aus § 65 
Absatz 3 LHO und knüpft damit an die in § 65 Absatz 1 
insbesondere Nummer 3 formulierten Grundsätze an. 
Die zuständige Behörde muss z. B. durch eine ent
sprechende Formulierung der Geschäftsanweisungen 
und das Hinwirken auf eine Beschlussfassung im je
weiligen Gremium die Anwendung des Vergaberechts 
gewährleisten. Bei mittelbaren Beteiligung ist bei Ge
staltung des Gesellschaftervertrags, der dieser Grün
dung zugrunde liegt, darauf hinzuwirken, dass dieser 
ebenfalls die Verpflichtung zur Umsetzung des Verga
berechts beinhaltet.

Zu Absatz 3

Absatz 3 erweitert die bisherige 80 %Regelung 
auf juristische Personen des öffentlichen Rechts. Es 
gibt bei diesem Ausnahmetatbestand keinen Grund 
für eine unterschiedliche Behandlung von Personen 
des privaten und des öffentlichen Rechts. Sollten 
diese öffentlichen Auftraggeber Aufträge in einem 
vom Wettbewerb gekennzeichneten Bereich verge
ben, sind sie nicht an das Hamburgische Vergabege
setz gebunden. Es ist Aufgabe der Aufsichtsgremien, 
auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit die
ser Vorschrift hinzuwirken. Die Bindung an das Verga
berecht im Übrigen bleibt selbstverständlich beste
hen.

Zu § 2 a (Anwendung vergaberechtlicher Bestimmun
gen auf Vergaben unterhalb der EUSchwellenwerte)

Zur Überschrift

In der Überschrift ist nunmehr von der Anwendung 
„vergaberechtlicher Bestimmungen“ die Rede, weil 
der bisherige Begriff „Vergabe und Vertragsordnung“ 
durch die Vergaberechtsreform überholt ist.

Zu Absatz 1

Absatz 1 ordnet für den Unterschwellenbereich  
die Anwendung der Unterschwellenvergabeordnung 
(UVgO) an, womit diese Gesetzesrang erhält. Dieses 
Regelungswerk hat der Bund in Kooperation mit den 
Ländern zur Vereinheitlichung der Verfahrensvor
schriften für den Unterschwellenbereich entwickelt. 
Der Bund wird seine Vergabestellen zur Anwendung 
verpflichten. Auch die anderen Länder werden für ihre 
Vergabestellen die Geltung der UVgO anordnen. 
Diese Vorgehensweise ist daher auch für Hamburg 
angezeigt. Der bisherige Verweis auf die Vergabe 
und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), 1. Ab
schnitt, entfällt, wie auch bereits im Oberschwellenbe
reich in der Verordnung über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (VgV) seit dem 12.4.2016 der Verweis auf die 
VOL/A, 2. Abschnitt, entfallen ist.

Aus dem Verweis auf UVgO ergibt sich zugleich 
die Verpflichtung zur Anwendung der allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistun
gen (§ 21 Absatz 2 UVgO).

Der umfassende Verweis auf die UVgO schließt 
auch deren § 50 UVgO mit ein. Dieser enthält in Anleh
nung an die VV zu § 55 BHO zwar lediglich die Aus
sage, dass im Bereich freiberuflicher Leistungen 
grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben sei. Der 
unbestimmte Rechtsbegriff „wettbewerbliche Verfah
ren“ wird aber durch die in der Beschaffungsordnung 
(BO) und der Verwaltungsvorschrift für Bauleistungen 
(VVBau) bereits jetzt bestehenden untergesetzlichen 
Regelungen konkretisiert. Im Ergebnis ist damit ge
währleistet ist, dass der bewährte Standard und die 
etablierten Verfahren bei der Vergabe freiberuflicher 
Leistungen weiterhin zur Anwendung kommen.

Die §§ 3840 mit ihren Vorgaben zur elektroni
schen Kommunikation (sog. EVergabe), zur Aufbe
wahrung und Öffnung von Teilnahmeanträgen und 
Angeboten erzeugen bei Beschränkten Ausschrei
bungen und Verhandlungsvergaben (entspricht der 
bisherigen Freihändigen Vergabe) einen unverhältnis
mäßigen Aufwand. Daher ist es angezeigt (vgl. Ab 
satz 1 Satz 2), diese Regelungen erst ab bestimmten 
Wertgrenzen zur Anwendung zu bringen; dies ermög
licht es den Behörden, das Thema EVergabe im Un
terschwellenbereich flexibel einzuführen.
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Die Verpflichtung einer entsprechenden Anwen
dung der Sektorenverordnung ist bereits in der bishe
rigen Fassung enthalten. Sie ist auch nach der Verga
berechtsNovelle erforderlich. Hierdurch wird zum 
Ausdruck gebracht, dass nicht alle Regelungen des 
Sektorenvergaberechts auch unterhalb der Schwel
lenwerte unverändert angewendet werden können.

Die Unterschwellenvergabeordnung ist teilweise 
restriktiver als die Sektorenverordnung. Es wäre wi
dersprüchlich, wenn im Unterschwellenbereich en
gere Regelungen gelten würden als im EUVergabe
recht. Daher finden die Regelungen der Sektorenver
ordnung für diesen Bereich nur Anwendung, soweit 
sie sinnvoll übertragbar sind.  Um eine Schlechterstel
lung von Sektorenauftraggebern im Unterschwellen
bereich zu vermeiden, können Sektorenauftraggeber 
nach § 100 GWB im Übrigen unterhalb der Schwellen
werte auf Bestimmungen der VOB/A (für den Baube
reich) oder der Unterschwellenvergabeordnung (für 
den Liefer und Leistungsbereich) zurückgreifen, so
weit diese Bestimmungen für sie weniger einschrän
kende Regelungen im Vergleich zur Sektorenverord
nung enthalten. Dies gilt z. B. in Bezug auf von Auf
traggebern einzuhaltende Fristen bei Vergabeverfah
ren, Anforderungen an Bekanntmachungen sowie 
hinsichtlich der Möglichkeit, als Vergabeart eine Be
schränkte Ausschreibung ohne einen vorgeschalteten 
Teilnahmewettbewerb zu wählen.

Zu Absatz 2 neu

Die Vorschrift enthält den ehemals in § 3 Absatz 6 
enthaltenen Hinweis, dass für die Vergabe von Dienst
leistungskonzessionen § 3 Absätze 1 bis 4 anzuwen
den ist. Damit wird zugleich geregelt, dass im Unter
schwellenbereich Konzessionen nicht unter das Ham
burgische Vergabegesetz fallen. Auch die Unter
schwellenvergabeordnung regelt die Konzessionen 
nicht. Ob Regelungsbedarf auch im Unterschwellen
bereich besteht, wird man erst beurteilen können, 
wenn hinreichende Erfahrungen mit der Konzessions
vergabeverordnung im Oberschwellenbereich vorliegen.

Durch die Einfügung dieser Vorschrift wird der 
ehemalige Absatz 2 zu Absatz 3.

Zu Absatz 3 (ehemals Absatz 2)

Die Neuformulierung bringt den bereits in der alten 
Fassung intendierten Regelungsgehalt deutlicher 
zum Ausdruck, dass auf der einen Seite die für Grund
satzangelegenheiten des Vergaberechts zuständige 
Behörde Wertgrenzen festlegen kann, welche auf der 
anderen Seite die Auftraggeber nach § 2 anwenden 
dürfen, und setzt damit eine Forderung des Rech
nungshofs um (Jahresbericht 2016, Tz. 122123). In 
Absatz 1 wurde der Begriff der Verhandlungsvergabe 
hinzugefügt, wie er auch in der Unterschwellenverga
beordnung in § 12 verwendet wird. Dieser Begriff er

setzt, soweit es um Liefer und Dienstleistungen geht, 
den Begriff der Freihändigen Vergabe. Weil der Be
griff der Freihändigen Vergabe aber in der VOB/A wei
terhin verwendet wird, ist es erforderlich, beide Ter
mini zu verwenden.

Die Definitionen der einzelnen Vergabearten sind 
entbehrlich und entfallen, weil durch die Inbezug
nahme der diesbezüglichen Regelungen der UVgO in 
§ 2 a Absatz 1 Satz 1 HmbVgG der Inhalt der jeweili
gen Verfahrensart bereits eindeutig bestimmt ist.

Der Begriff „Auftraggeber nach § 2“ wird einge
führt um zu verdeutlichen, dass der spezifische durch 
diese Vorschrift definierte Auftraggeberbegriff ge
meint ist und nicht der allgemeine des § 98 GWB.

Durch die Einfügung des neuen Absatzes 2 wird 
der ehemalige Absatz 2 zu Absatz 3.

Zu § 3 (Tariftreueerklärung und Mindestlohn)

Zu Absatz 1

Die Formulierung des Absatz 1 wurde sprachlich 
durch die Einfügung des Begriffs „öffentliche Auf
träge“ an die nachfolgenden Absätze angepasst. Mit 
der Ergänzung der Abgabe per Fax und in Textform 
nach § 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe 
elektronischer Mittel gemäß § 7 UVgO werden die 
Formvorschriften vereinheitlicht. Entsprechend wer
den auch die Absätze 2 und 3 angepasst.

Zu Absatz 2

Die Ergänzung „nach Festlegung durch den Auf
traggeber“ macht die Regelung zukunftssicher im 
Hinblick auf die EVergabe, weil ab dem festgelegten 
Zeitpunkt für den Oberschwellenbereich eine vollstän
dige elektronische Kommunikation vorgeschrieben ist.

Die Pflicht zur Selbstverpflichtung, den Beschäf
tigten bei der Ausführung der Leistung einen Mindest
lohn gemäß Mindestlohngesetz zu zahlen, gilt nun
mehr nur noch, soweit die Leistung im Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Denn 
der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil in 
der Rechtssache C 549/13 vom 18. September 2014 
entschieden, dass der vergaberechtliche Mindestlohn 
nicht auf Arbeitnehmer eines Nachunternehmers mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat erstreckt werden 
darf, wenn diese Arbeitnehmer den betreffenden Auf
trag ausschließlich in diesem Staat ausführen.

Zu Absatz 3

Vgl. zum Fax und zur Textform die Ausführungen 
zu Absatz 1.

Zu Absatz 4 alt

Der ehemalige Absatz 4 ist aufgehoben worden. 
Die dort enthaltene Verpflichtung, bereits bei der Ab
gabe des Angebots die Art der tariflichen Bindung 
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sowie die gezahlte Höhe des Stundenlohns anzuge
ben, sollte dazu dienen, die Angaben nachvollziehen 
und überprüfen zu können. Diese Regelung hat sich 
wegen der geforderten Detailtiefe der Nachweise als 
hohe bürokratische Hürde für potentielle Auftragneh
mer dargestellt; ihre Streichung führt jedoch zu keiner 
materiellen Veränderung, weil die Bieter weiterhin zur 
Abgabe der Tariftreue und Mindestlohnerklärung 
gemäß § 3 Absatz 1 bzw. Absatz 2 HmbVgG verpflich
tet sind. Die Einhaltung dieser Verpflichtung kann 
zudem weiterhin kontrolliert werden.

Die Abschaffung dieser Regelung kommt den 
KMU entgegen und leistet einen Beitrag zum Bürokra
tieabbau.

Im Zuge dieser Aufhebung wird der ehemalige Ab
satz 5 zu Absatz 4.

Zu Absatz 5 (ehemals Absatz 7)

Durch die Abhebung des ehemaligen Absatzes 4 
und die Verlagerung des Regelungsinhalts des ur
sprünglichen Absatzes 6 in § 2 Absatz 2 wird der alte 
Absatz 7 zu Absatz 5.

Die Änderung des Verweises auf nunmehr § 2 Ab
satz 3 ist eine Folgeänderung zur Änderung des § 2. 
Die Anforderungen nach § 3 gelten unverändert auch 
für die Aufträge, die die öffentlichen Unternehmen im 
Bereich des entwickelten Wettbewerbs vergeben.

Zu Absatz 6 alt

Der Inhalt des aufgehobenen Absatzes 6 wird jetzt 
in modifizierter Form in § 2 a Absatz 2 geregelt (vgl. 
Begründung dort).

Zu § 3 a (Sozialverträgliche Beschaffung)

Zur Überschrift

Durch die Ergänzung der Vorschrift durch eine Re
gelung zu FairTradeProdukten war eine Änderung 
des Titels der Norm erforderlich. Der Terminus „so
zialverträgliche Beschaffung“ vereint als Oberbegriff 
die in der Norm geregelten Aspekte „ILOKernarbeits
normen“ und „FairTradeProdukte“.

Zu Absatz 2

Der Begriff der Zertifizierungen wird den Begriffen 
Nachweisen und Erklärungen ergänzend zur Seite ge
stellt, um das Spektrum der denkbaren Möglichkeiten 
konkreter abzubilden. Eine vom Gesetz vorgesehene 
Rangfolge ist damit nicht beschrieben, jedoch wird 
der Auftraggeber gehalten sein, die im konkreten Fall 
aussagekräftigste Nachweisform zu wählen. Die für 
Grundsatzangelegenheiten des Vergaberechts zu
ständige Behörde hat in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeit, in Anwendung des § 12 Nr. 1 HmbVgG 
entsprechende Vorgaben festzulegen.

Im Übrigen redaktionelle Straffung.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift verpflichtet die öffentlichen Auftrag
geber, fair gehandelten Produkten den Vorzug bei der 
Beschaffung zu geben, wenn bestimmte Vorausset
zungen erfüllt sind. Eine Voraussetzung ist, dass min
destens zwei Unternehmen vergleichbare Produkte 
anbieten. Ein Markt liegt demzufolge dann noch nicht 
vor, wenn Produkte erstmals von einem einzigen An
bieter als fair gehandelt verkauft werden. Das zusätz
liche Erfordernis der wirtschaftlichen Vertretbarkeit 
begrenzt als übergreifendes Prinzip des Haushalts
vergaberechts diese Verpflichtung und ist als Auffor
derung an die öffentlichen Auftraggeber zu verstehen 
zu prüfen, ob trotz des zu erwartenden Mehrpreises 
für faire Produkte das sozialpolitische Ziel der Förde
rung des sozialen Handels im konkreten Einzelfall mit 
haushaltsrechtlichen Erfordernissen in Einklang zu 
bringen ist. Eine weitergehende Festlegung ist wegen 
der Marktdynamik in diesem Bereich nicht möglich, 
die neue Regelung erlaubt eine flexible Anpassung 
des Verwaltungshandelns an zukünftige Marktent
wicklungen.

Die Regelung, dass Nachweise insbesondere 
durch Gütezeichen erbracht werden können, ist nicht 
abschließend, sondern verweist lediglich auf die gän
gigste und im öffentlichen Bewusstsein am stärksten 
verankerte Nachweisform. Daneben sind sowohl Zer
tifizierungen, Eigenerklärungen u. ä. als Nachweise 
denkbar, wobei der Rechtsanwender gehalten sein 
wird, die im konkreten Fall aussagekräftigste Nach
weisform zu wählen. Die für Grundsatzangelegenhei
ten des Vergaberechts zuständige Behörde hat in die
sem Zusammenhang die Möglichkeit, in Anwendung 
des § 12 Nr. 1 HmbVgG entsprechende Vorgaben fest
 zulegen.

Die Einführung dieser Vorschrift entspricht der Ziel
 setzung des Bürgerschaftlichen Ersuchen 21/5966, in 
dem der Senat aufgefordert wurde darzulegen, wie 
Fairer Handel intensiviert und die Beschaffung der 
Stadt Hamburg noch stärker anhand fairer Kriterien 
erfolgen kann.

Zu § 3 b (Umweltverträgliche Beschaffung)

Zur Überschrift

Die Neugestaltung der Überschrift verdeutlicht, 
dass die Vorschrift nicht für Bauaufträge gilt. Diese 
Vorschrift war dem § 3 der alten VgV vom 11. Februar 
2003 (BGBl. I S. 169), jetzt § 67 VgV, teilweise nachge
bildet. Sie bezog sich auf Beschaffung von Liefer und 
Dienstleistungsaufträgen und berücksichtigte somit 
nicht die Spezifika von Bauaufträgen. Dieser be
grenzte Anwendungsbereich wird hier bereits in der 
Überschrift verdeutlicht. Für den Baubereich werden 
diese Sachverhalte in spezifischen Verwaltungsvor
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schriften (VVBau) umfassender geregelt, die z. T. 
über die gesetzliche Regelung hinausgehen.

Zu Absatz 1

Zum Begriff des Auftraggebers nach § 2 vergleiche 
die Ausführungen zu § 2 a Absatz 3.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift wird um den Aspekt der zugesagten 
Reparaturfähigkeit ergänzt, da dies unmittelbare Aus
wirkungen auf die Nutzungsdauer eines Produktes 
und somit die Lebenszyklusbetrachtung hat. Eine zu
gesicherte Reparaturfähigkeit soll dann in die Wer
tung mit einfließen, wenn ein Hersteller garantiert, 
dass ein Gerät für einen längeren Zeitraum insbeson
dere nach einem Modellwechsel repariert werden 
kann

Zu Absatz 3

Die Zusammenfassung gleichartiger Bedarfe in 
Rahmenvereinbarungen verdeutlicht die unter Um
weltfreundlichkeits und Energieeffizienzgesichts
punkten zu begrüßende Bündelung von Beschaffun
gen.

Zu Absatz 4

Die Änderung des Wortlauts in „Umweltgütezei
chen“ dient der Schaffung einer einheitlichen Termi
nologie innerhalb der Vorschrift und ist lediglich re
daktioneller Natur.

Zu Absatz 5

In Nr. 2 ist hinsichtlich der Anforderungen an die 
Gütezeichen ergänzt worden, dass diese zur Gewähr
leitung der Aussagekraft von unabhängigen Dritten 
festgelegt wurden.

Zu Absatz 6

Die Vorschrift verweist in Satz 2 auf § 49 Absatz 2 
VgV und erklärt damit die für den Oberschwellenbe
reich konzipierte Vorschrift, welche die Anforderung 
an Systeme oder Normen des Umweltmanagements 
regelt, auch für den Unterschwellenbereich für an
wendbar.

Zu § 4 (Mittelstandsförderung und Eignungsnachweis 
durch Präqualifizierungssystem)

Zu Absatz 1

Die Einfügungen sind eine redaktionelle Anpas
sung an § 8 UVgO.

Zum Begriff des Auftraggebers nach § 2 vergleiche 
die Ausführungen zu § 2 a Absatz 3.

Zu Absatz 3

Redaktionelle Anpassung.

Zu § 5 (Nachunternehmereinsatz)

Zu Absatz 1

Absatz 1 gilt nur noch für Bauleistungen, Liefer 
und Dienstleistungen werden vom neuen Absatz 4 er
fasst. Die Pflichten des Nachunternehmers werden 
nunmehr in Absatz 4 zusammengefasst.

Zu Absatz 2

Die Norm gilt nur noch für Bauleistungen, vgl. Aus
führungen zu Absatz 1.

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist für den Liefer und Dienstleis
tungsbereich auf § 36 VgV und § 26 UVgO, die ihrer
seits den Nachunternehmereinsatz umfassend re
geln, und vermeidet damit inhaltliche Inkongruenzen 
insbesondere zu § 5 Absätze 1 und 2.

Zu Absatz 4

Der neu gestaltete Absatz fasst die bisherigen Re
gelungen der Absätze 1 und 3 zusammen.

Zu § 6 (Wertung unangemessen niedriger Angebote)

Zum Begriff des Auftraggebers nach § 2 vergleiche 
die Ausführungen zu § 2 a Absatz 3.

Zu § 7 (Wertungsausschluss)

Durch die Ergänzungen in den Nummern 2 und 3 
wird nunmehr ohne inhaltliche Änderung deutlich un
terschieden zwischen den auf Grundlage dieses Ge
setzes geforderten Erklärungen, welche um die §§ 3 b, 
5 und 10 ergänzt wurden, oder sonstigen nicht auf 
Grundlage dieses Gesetzes geforderten Nachweisen, 
die sowohl die Eignung als auch Leistungsmerkmale 
und Zuschlagskriterien betreffen können. Damit sind 
alle denkbaren Nachweiskonstellationen abgedeckt.

Zu § 8 (Unternehmensverzeichnis)

Die Vorschrift wird vollständig aufgehoben, weil 
sie sich als entbehrlich erwiesen hat. In Zeiten digita
ler EVergabesysteme ist das in dieser Vorschrift vor
gesehene Instrumentarium überholt. Zudem gibt es 
inzwischen für den Bau und Liefer und Dienstleis
tungsbereich Präqualifikationssysteme, die die Aufga
ben des ehemals angedachten Unternehmensver
zeichnisses abdecken.

Zu § 9 (Sicherheitsleistung bei Bauleistungen)

Die Vorschrift wird aufgehoben, weil die Sicher
heitsleistungen bereits in der VOB/A abschließend ge
regelt sind.

Zu § 10 (Kontrollen)

Die Vorschrift ist ohne Inhaltsänderung umformu
liert und übersichtlicher gestaltet worden, indem nor
menklar zwischen der Kontrollberechtigung und der 
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Pflicht zur Bereithaltung der Unterlagen der Num 
mern 1 bis 3 unterschieden wird.

Zum Begriff des Auftraggebers nach § 2 vergleiche 
die Ausführungen zu § 2 a Absatz 3.

Zu § 11 (Sanktionen bei Bau, Liefer und Dienstleis
tungen)

In Absatz 1 wurde der Begriff der Auftragssumme 
gegen den der Abrechnungssumme ausgewechselt. 
Unter der Abrechnungssumme ist hierbei die nach der 
Schlussabrechnung durch den Auftraggeber geschul
dete Vergütung inklusive Zusatzleistungen und Preis
gleitung, aber ohne Skonti, Sicherheits oder Gewähr
leistungseinbehalte oder Schadensersatzansprüche 
zu verstehen (vgl. Ziffer 6.10 VVBau) und stellt in der 
Phase der Vertragsabwicklung eine eindeutig be
stimmbare Basis für die Berechnung etwaiger Scha
densersatzansprüche dar. Auf die Höhe der Auftrags
summe, die naturgemäß ein prognostisches Element 
beinhaltet, kann es in dieser Phase nicht mehr ankom
men; dieser Begriff ist demzufolge intransparent und 
könnte zur Unwirksamkeit einer solchen Klausel gem. 
§ 307 Absatz 1 Satz 2 BGB führen.

Zudem wurde der Wortlaut dahin präzisiert, dass 
nunmehr „bis zu“ 1 v. H. der Abrechnungssumme als 
Strafe vereinbart werden kann. In der Rechtsprechung 
ist diese Vorschrift allerdings als Ermessensvorschrift 
mit Hinweise auf das Wort „regelmäßig“ interpretiert 
und damit ein Verstoß gegen § 307 Absatz 1 BGB nicht 
festgestellt worden (Hanseatisches OLG, Urteil vom 
25. Februar 2015, 1 U 117/14). Diese Änderung dient 
mithin lediglich der Klarstellung im Sinne dieser 
Rechtsprechung.

Zum Begriff des Auftraggebers nach § 2 vergleiche 
die Ausführungen zu § 2 a Absatz 3.

Zu § 12 (Erlass von Verwaltungsvorschriften)

Die Vorschrift wurde neu gestaltet, um die bisher 
in verschiedenen Regelungen enthaltenen Ermächti
gungen zum Erlass von Verwaltungsvorschriften zu
sammenzufassen.

Zu Nr. 1 und 2

Die Nummern 1 und 2 entsprechen dem ursprüng
lichen Inhalt des § 12 und wurden in Nummer 2 um die 
Wertgrenzen ergänzt.

Zu Nr. 3

Die Berechtigung zur Festlegung von Warengrup
pen, in denen eine Gewinnung oder Herstellung unter 
Missachtung der ILOKernarbeitsnormen im Einzelfall 
in Betracht kommt, wurde ohne inhaltliche Verände
rung aus § 3 a Absatz 3 Satz 1 in diese Vorschrift über
führt.

Zu Nr. 4

Für den Baubereich ist in Nr. 4 eine Befugnis ein
gefügt worden, den Nachunternehmereinsatz im Bau
bereich durch die Formulierung zusätzlicher Anforde
rungen in Verwaltungsvorschriften abweichend zu re
geln. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die Bedeutung der Nachunternehmerthematik 
im Baubereich besonders hoch ist und nach teilweise 
strengeren Vorgaben verlangt, welche aber nicht auf 
den Liefer und Dienstleistungsbereich übertragen 
werden können. Dieser Schwierigkeit wird durch eine 
Auslagerung auf die Ebene der Verwaltungsvorschrif
ten Rechnung getragen, wodurch die andernfalls an
zeigte komplexe Ausgestaltung des § 5 vermieden 
wird.
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